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Stellungnahme zum Entwurf einer Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG 

zwischen dem Bund und dem Land Salzburg über den Modellversuch 

eines gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienstes 

Allgemeines: 

Der ÖAMTC begrüßt zwar grundsätzlich den Gedanken der im vorliegen­

den Entwurf vorgesehenen Verbesserung der ärztlichen Versorgung 

nach Notfällen durch die stufenweise Einführung eines nach und nach 

das ganze Bundesgebiet der Republik österreich erfassenden Rettungs­

hubschrauber-Dienstes, der gegenüber der bisherigen Rettungspraxis 

des Bundesministeriums für Inneres auf Grund der nunmehr vorgese­

henen primären notärztlichen Versorgung der Notfallopfer am Not­

fallort wesentliche Neuerungen bringt, meldet jedoch aus verfas­

sungsmäßigen Gründen gegen den vorliegenden Vereinbarungsentwurf 

erhebliche Bedenken an. 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken des ÖAMTC begründen sich darauf, 
" 

daß nach einhelliger österreichischer Lehre der Bund mit den Län-

dern nur im Rahmen der ihm und den betroffenen Ländern durch die 

Kompetenzartikel des Bundesverfassungsgesetzes zugewiesenen Kompe­

tenzen Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG abschließen darf (vgl. 

Eomacora: "Bundesverfassungsnovelle 1974, Erfüllung des Länder­

Forderungsprogrammes", JBI.1974 S.27; Walter-Mayer: "Bundesver­

fassungsrecht" 4.Auflage S.241, Öhlinger: "Verträge im Bundesstaat" 

insb. S.30; Rill: "Abschluß, Transformation und Durchsetzung von 

Verträgen gemäß Art. 15a B-VG" in: "Neuerungen im Verfassungsrecht" 

von Mayer-Rill-Funk-Walter S 27 ff). 

Die Verträge gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern 

bzw. einem Bundesland dürfen daher jedenfalls dann nicht abgeschlos­

sen werden, wenn einem der Vertragspartner hinsichtlich der in der 

Vereinbarung geregelten Materien jegliche Kompetenz nach den Kompe­

tenzartikeln des Bundesverfassungsgesetzes fehlt. Hinsichtlich der 

geplanten Vereinbarungsmaterie, die zur Gänze dem Kompetenztatbe­

stand "Rettungswesen" zuzuordnen ist, steht gemäß Art. 10 Abs 1 

Z.12 B-VG in Verbindung mit Art. 15 B-VG die ausschließliche Kompe­

tenz den Ländern zu, während der Bund auf dem Gebiete des Rettungs­

wesens überhaupt keine Kompetenzen besitzt. 

Wenn im vorliegenden Entwurf zur Begründung einer Bundeskompetenz 
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auf den Kompetenztatbestand "allgemeine Sicherheitspolizei" ge­

mäß Art. 10 Abs 1 Z.7 B-VG hingewiesen wird, ist darauf in Über­

einstimmung mit Kolb (Katastrophenbekämpfung JBl. 1961 S.573 ff) 

und der Judikatur des VfGH (vgl. VfSlg. 3153, 3201, 5910, 8155 

u.a.) zu erwidern, daß eine Kompetenz auf dem Gebiete der allge­

meinen Sicherheitspolizei nur dann vorliegt, wenn es sich um Maß­

nahmen handelt, die dem Schutze der Allgemeinheit gegen allgemei­

ne Gefahren dienen und die mit keinem anderen besonderen Verwal­

tungszweig im Zusammenhang stehen (subsidiäre Kompetenz). Die 

Regelungsmaterie des vorliegenden Entwurfes steht jedoch im engen 

Zusammenhang mit dem Kompetenztatbestand des "Rettungswesens", als 

einem besonderen hinsichtlich Gesetzgebung und Vollziehung kompe­

tenzmäßig nur den Ländern zustehenden Verwa.ltungsgebiet. Dies er­

gibt sich daraus, daß Hilfe- und Rettungsrnaßnahmen, wie z.B. Ber­

gung aus Seenot, Befreiung aus Bergnot, Verpflegung und Versorgung 

Eingeschlossener, Ausgrabung Verschütteter, Wiederbelebungsver­

suche etc. in erster Linie nicht polizeilichen, sondern Fürsorge­

charakter haben. Es handelt sich bei diesen Maßnahmen eben um Hil­

fe und Beistand im Notfall und nicht um Gebote und Verbote bzw. 

die Androhung oder Anwendung von Gewalt im Zusammenhang mit dem 

Schutz des Staates vor Menschen, die ihm gefährlich werden könn­

ten, sondern gerade um ihr Gegenteil. Außerdem wird im Art. 10 

Abs 1 Z .12 B-VG in Verbindunq .mit Art. 15 B-VG das "Rettungswesen" 

ganz allgemein in die Landeskompetenz verwiesen und zwar unabhän­

gig davon, ob es sich um Einrichtungen handelt, die gesunden Per­

sonen zum Schutze ihrer Gesundheit dienen (z.B. Bergung aus Bergnot) 

oder, ob es sich um die Rettung kranker oder bereits verunglückter 

Personen (Erste-Hilfe-Leistung, Krankentransport usw.) handelt. 

Der Bund darf somit nach der österreichischen Bundesverfassung man­

gels ihm durch das B-VG zugeordneter Kompetenzen auf dem Gebiete 

des Rettungswesens überhaupt nicht hoheitlich tätig werden und da­

her die geplante Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, deren Abschluß 

eindeutig in das Gebiet hoheitlichen HandeIns fällt, überhaupt nicht 

abschließen, anderenfalls die dennoch abgeschlossene Vereinbarung 

verfassungswidrig wäre. 

Der zweite wesentliche Einwand gegen die Grundzüge des vorliegenden 
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Vereinbarungsentwurfes besteht darin, daß die Kostenbelastung 

in dieser Vereinbarung, wie auch aus den Erläuterungen zum Ent­

wurf ersichtlich ist, zur Gänze der AUVA aufgebürdet werden soll. 

Bei der AUVA handelt es sich um einen öffentlichen Rechtsträger, 

der seine Mittel fast ausschließlich durch Pflichtversicherungs­

beiträge der in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten 

Personen bezieht und demgemäß nur im Rahmen des ihm gesetzlich 

im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorgeschriebenen Aufgaben­

gebietes tätig werden darf. Gemäß § 172 in Verbindung mit § 185 

ASVG fällt in den gesetzlich umschriebenen Aufgabenbereich der 

AUVA nur die Erste-Hilfe-Leistung nach Arbeitsunfällen, nicht 

aber die vom Entwurf ganz allgemein vorgesehene Erste-Hilfe-Lei­

stung nach Notfällen jeglicher Art, unabhängig davon, ob dieser 

Notfall die Folge eines Arbeitsunfalles bzw. einer Berufskrank-

heit war oder nicht. Die AUVA würde daher im Falle der vom Ent-

wurf vorgesehenen alleinigen und vollen Kostenübernahme für das 

vorliegende Rettungshubschrauberprojekt die ihr vorn Beitragszah-

ler anvertrauten Mittel unseres Erachtens gesetzwidrig verwenden. 

Da die Erste-Hilfe-Leistung somit nicht nur nach Arbeitsunfällen, 

sondern ganz allgemein nach medizinisch indizierten Notfällen statt­

finden soll, wäre es systemgerechter, insbesondere die Krankenver­

sicherungsträger aber auch die Pensionsversicherungsträger an der 

Finanzierung eines Rettungshubschrauberprojektes zu beteiligen 

bzw. zur Beteiligung zu verpflichten, nicht aber die AUVA zu einer 

gesetzwidrigen Verwendung ihr vorn Beitragszahler anvertrauter 

Mittel zu drängen. 

Wenn in den Ziffern 2 und 4 des Vorblattes zum vorliegenden Ent­

wurf zum Ausdruck gebracht wird, daß es zum geplanten Rettungs­

hubschrauberprojekt keine Alternative gebe, so ist dem entgegen­

zuhalten, daß als solche Alternativen das Modell des über Initia­

tive des großen deutschen Automobilclubs ADAC durchgeführten, voll 

funktionierenden flächendeckenden Hubschrauber-Rettungsdienstes 

in der Bundesrepublik Deutschland und das Vorbild der in der Schweiz 

erfolgreich durchgeführten privaten Rettungshubschrauberdienste in 

Frage kommen. An diesen Vorbildern orientiert,~at der ÖAMTC bereits 

am 1.7.1983 einen für die Geretteten kostenlosen Rettungshubschrau­

berdienst in Tirol mit dem Standort in Innsbruck eingerichtet. 
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Mit dem Einsatz eines zweiten Rettungshubschraubers des ÖAMTC 

mit dem Standort in Krems darf ab 1.9.1983 zu denselben Bedin­

gungen fix gerechnet werden. Wir möchten daher besonders darauf 

hinweisen, daß die den Erläuterungen zu entnehmende Ansicht des 

Entwurfverfassers, ein leistungsfähiger Hubschrauberrettungs­

dienst wäre nur von öffentlichen Institutionen durchführbar, 

nicht geteilt werden kann. Es darf daran erinnert werden, daß 

sich die im Entwurf geäußerte Ansicht in der Praxis bereits als 

unrichtig erwiesen hat. Rasch und unbürokratische Rettungs­

hubschraubersysteme sind bisher nur dort entstanden, wo die re­

gere private Hand tätig geworden ist und dem Geretteten staat­

liche Schwerfälligkeit erspart blieb. Es wäre allerdings sinn­

voll, dort, wo sich bei staatlichen oder halbstaatlichen öffent­

lich-rechtlichen Körperschaften wie z.B. Sozialversicherungs­

trägern (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsträgern) 

durch einen effektiven Hubschrauberrettungsdienst nachweisliche 

Einsparungen erzielen ließen (z.B. durch Verkürzung der Behand­

lungsdauer, Einsparung von Witwen- und Waisenrenten, Nichteintre­

ten von Steuerausfällen etc.), die Organisation von Finanzierungs­

quellen für Rettungshubschrauberprogramme sicherzustellen. 

Falls mit dem diesem Entwurf zu Grunde liegenden Projekt wirklich 

nur die Absicht verfolgt wird, verläßliche Daten für einen das 

ganze Bundesgebiet umfassenden einheitlichen Hubschrauberrettungs­

dienst zu erhalten, darf darauf hingewiesen werden, daß diese 

benötigten Daten auch im Zusammenhang mit den beiden vom ÖAMTC 

schon verwirklichten Rettungshubschrauberprojekten in Tirol und 

Niederösterreich beschafft und vom ÖAMTC den interessierten kom­

petenten Stellen zur Verfügung gestellt werden könnten. Es bedürf­

te daher zur Datenbeschaffung und Erfahrungssammlung keines eigenen 

staatlichen Rettungshubschrauberprojektes. Das ergänzende know-how 

könnte auc~ im selben Rahme~vom ADAC zur Verfügung gestellt wer­

den, der bereits über eine jahrzehntelange Erfahrung mit den flie­

genden Intensivstationen verfügt. 

Sollte sich allerdings ein dann wohl sehr kostspieliges staatli­

ches Rettungshubschrauberprojekt nicht verhindern lassen, schla­

gen wir im Hinblick auf ein zukünftiges voll funktionierendes flä­

chendeckendes österreichweites Rettungshubschrauberprojekt bereits 

heute einen gegenseitigen Daten- und Erfahrungsaustausch zwischen 

den Betreibern der verschiedenen Projekte (BM f.Inneres, AUVA, 
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ÖAMTC, ADAC) vor. 

Der ÖAMTC erlaubt sich, durch die Beilage einer Informationsbro­

schüre auf das von ihm in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 

Roten Kreuz und der Tyrolean Air Arnbulance geplante, nach und nach 

das gesamte Gebiet der Republik österreich flächenmäßig umfassen­

de Rettungshubschrauberprogramm hinzuweisen. Es würde sich nach 

Ansicht des ÖAMTC auch für andere Stellen vorteilhaft erweisen, . 

bei der Finanzierung dieses schon im Aufbau befindlichen und teil­

weise schon funktionierenden Rettungshubschrauberprogrammes mitzu­

wirken und keine weiteren, dieses bereits existierende Projekt 

gefährdenden Konkurrenzprogramme ins Deben zu rufen. Es darf auch 

darauf hingewiesen werden, daß das vorn ÖAMTC derzeit schon be­

triebene Rettungshubschrauberprogramm für sich allein durchaus 

geeignet ist, zuverlässige Unterlagen und Daten für jene künfti­

gen Finanzierungsmodelle zu liefern, die mit dem vorliegenden Ent­

wurd letztlich angestrebt werden. 

Im einzelnen sei folgendes bemerkt: 

Zu § 1 Abs 1 und 2 des Entwurfes: 

Es wurde bereits oben dargelegt, daß ein eigenes staatliches 

Pilotprojekt zur Datenermittlung nicht unbedingt notwendig ist 

und eine diesbezüglich mögliche und kostensparende Zusammenarbeit 

der Projektbetreiber mit bereits vorhandenen Projekten ökonomisch 

richtiger wäre. Falls das geplante staatliche Rettungshubschrauber­

projekt jedoch unabwendbar ist, erscheint ein auf drei Jahre ge­

planter Versuch als unnötig lange. Nach unserer Ansicht könnte man 

auf Grund bereits vorliegender Erfahrungen schon nach einern wesent­

lich kürzeren Versuchsstadium einen permanenten österreichischen 

Rettungshubschrauberdienst einrichten. Auf die Möglichkeiten eines 

wechselseitigen Daten~ und Erfahrungsaustausches wurde bereits 

im Allgemeinen Teil der Stellungnahme hingewiesen. 

Zu § 2 Z.1 des Entwurfes: 

Durch Primärrettungsflüge sollte nicht nur lebensrettende und 

lebenserhaltende Hilfe, sondern auch Hilfe, die der Vermeidung 

eines körperlichen oder geistigen Dauerschadens dient oder sonst 
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medizinisch im Sinne einer wesentlichen Minderung der Unfall­

und Krankheitsfolgen erforderlich ist, vorgesehen werden. 

Zu § 2 Z.4 des Entwurfes: 

Da der Rettungshubschrauber in erster Linie für Primärrettungs­

flüge in möglichst ständiger Bereitschaft gehalten werden soll­

te, erscheint es unzweckmäßig, mit diesem Helikopter relativ 

lange dauernde andere Flüge (insbesondere Suchflüge) durchzufüh­

ren. Dieses wenig effektive und überholte Rettungssystem wurde 

ja bisher, wenngleich ohne vorhandene fliegende Intensivstation, 

vom BM für Inneres praktiziert und sollte daher verbessert 

werden. 

Zu § 3 Z.3 des Entwurfes: 

Die derzeit vorhandene Formulierung dieser Regelung erweckt den 

Eindruck, als sollte nur"in der Regel" ein Arzt mitfliegen. Die 

Formulierun~ " die Besatzung des Rettungshubschraubers besteht 

aus dem Piloten, dem Arzt und dem Sanitäter" und in Sonderfällen 

noch zusätzlich aus anderen Besatzungsmitgliedern wäre daher 

besser und ist außerdem vom Entwurfverfasser wohl beabsichtigt. 

Zu § 4 Z.1 bis 4 des Entwurfes: 

Die hier aufgezählten Aufgaben des Bundes gehören sicher nicht 

in das Gebiet der Hoheitsverwaltung. Auf die sich daraus er­

gebende verfassungsmäßige Problematik wurde bereits einleitend 

im Allgemeinen Teil dieser Stellungnahme hingewiesen. 

Zu § 6 Abs 1 und § 7 Abs 2 des Entwurfes: 

Da die in der Durchführung der Hubschrauberrettungsflüge be­

stehende Erste-Hilfe-Leistung nach Notfällen zum überwiegenden 

T.eil nicht nach Arbeitsunfällen erfolgt, stellt eine fast aus­

schließliche Finanzierung des vorliegenden Projektes durch die 

AUVA eine eindeutig gesetzwidrige Verwendung von Pflichtver­

sicherungsbeiträgen dar; darauf wurde unter Zitierung der anzu­

wendenden Gesetzesstellen bereits hingewiesen. 
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Zu § 8 des Entwurfes: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil dieser Stellungnahme ausgeführt 

wurde, kann das geplante zukünftige Finanzierungsmodell auch 

auf Grund der bereits vorhandenen ÖAMTC-Prajekte erstellt wer­

den. Ergänzend soll darauf hingewiesen werden, daß auch die 

Nutznießer des Hubschrauber-Rettungsdienstes wie z.B. auch die 

privaten Lebens-, Kranken- und Unfallversicherer sowie die 

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer in dieses Finanzierungsmo­

dell mit eingebunden werden sollten. 

Zu Art. III des Entwurfes: 

Aus dieser geplanten Regelung ergibt sich, daß für das Inkraft­

treten der geplanten Vereinbarung vier Voraussetzungen vorlie­

gen müssen, nämlich 

1) die nach der Salzburger Landesverfassung erforderlichen Vor­

aussetzungen müssen erfüllt sein, 

2) die Verträge Salzburgs mit der AUVA und dem Roten Kreuz müs­

sen abgeschlossen sein, 

3) die nach der Bundesverfassung erforderlichen Voraussetzungen 

müssen gegeben sein, 

4) ab dem letzten dieser vier Stichtage müssen 30 Tage verstrei-

chen. 

Daraus folgt, daß der verschiedentlich mit 1.9.1983 angekündigte 

Start des Salzburger Rettungshubschraubers, der ja nicht ohne 

die geplante besondere Rechtsbasis erfolgen soll, absolut unrea­

listisch ist. 

Zu den Erläuterungen zu Art. I § 4 Z.1 des Entwurfes: 

Die Sicherheit des Rettungshubschrauberbetriebes erfordert nach 

herrschender Auffassung (vgl. die Vornorm zur Ö-Norm S 4130, 

Punkt 4.2.), daß der ständig eingesetzte Rettungshubschrauber 

mit zwei Turbinen ausgestattet ist. 
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Zu den Erläuterungen zu Art. I § 4 Z.2 des Entwurfes: 

Halter eines Luftfahrzeuges ist nach § 13 Luftfahrtgesetz der­

jenige, der das Zivilluftfahrzeug auf eigene Rechnung betreibt 

(hier die AUVA) und jene Verfügungsrnacht darüber besitzt (hier 

wohl die AUVA neben den Vertragspartnern, insbesondere aber 

neben dem Bunde), die ein solcher Betrieb voraussetzt (vgl. 

dazu die Erläuterungen von Koziol in : "österreichisches Haft­

pflichtrecht" Band 2 8.396, wo auf die im wesentlichen iden­

tischen Halterbegriffe nach dem Luftfahrtgesetz und dem EKHG 

hingewiesen wird). Folgt man dem Gesagten, kann daher die Hal­

tereigenschaft an einem Luftfahrzeug nicht durch bloße rechts­

geschäftliehe Verfügung übertragen werden, wie dies durch den 

Entwurf geplant ist. 

Zu den Erläuterungen zu Art. I § 6 des Entwurfes: 

Da die Besatzung des Rettungshubschraubers vom Deckungsschutz 

der Fluggastunfallversicherung (§ 29 g Luftverkehrsgesetz) aus­

geschlossen ist, empfiehlt es sich, für die Besatzungsmitglie­

der Unfallversicherungsverträge nach den AUVB 1965 mit erwei­

terter Polizzenklausel (Versicherungssumme, Ubungsrisiko usw.) 

abzuschließen. Auch der Abschluß einer Haftpflichtversicherung 

für das Einsatzpersonal nach den EHVB 1978 ist zu empfehlen. 

Da die gesetzliche Haftpflichtversicherung das Flurschadenrisi­

ko nicht deckt, empfiehlt es sich, in den Vertrag auch eine dies­

bezügliche Regelung aufzunehmen. 
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